Anlage VI.3.1

(Amtliche Bezeichnung der Fachschule, Schulort)

ABSCHLUSSZEUGNIS



(Amtliche Bezeichnung der Fachschule, Schulort)

ABSCHLUSSZEUGNIS

geboren am ... ] SRR , hatim Schuljahr ............ccoccoeeini.

an der oben genannten Fachschule' die staatliche Abschlusspriifung mit der Prifungsgesamtnote

bestanden.

............................................................................................... 2 hat als Ausbildungsschwerpunkt

............................................................................................... gewahit.’

...................................................................................... 2 hat die staatliche Abschlussprifung zur/zum#*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5

bestanden.

Die Berufsbezeichnung des Abschlusszeugnisses entspricht der Berufsbezeichnung ........................ aus der

Rahmenvereinbarung tber Fachschulen (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils
gultigen Fassung).®

Der Abschluss der Fachschule entspricht der Rahmenvereinbarung tGiber Fachschulen (Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 07.11.2002 in der jeweils gliltigen Fassung) und wird von allen Landern in der
Bundesrepublik Deutschland anerkannt.

Der Abschluss ist in Verbindung mit der Urkunde Uber die staatliche Anerkennung des Berufsabschlusses im
Deutschen und Europaischen Qualifikationsrahmen dem Niveau 6 zugeordnet.

Diesem Zeugnis liegt die Schulordnung fiir die Fachschulen (Fachschulordnung — FSO) in der jeweils glltigen
Fassung zugrunde.

Notenstufen: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungeniigend

Prifungsgesamtnote: 1,00 - 1,50 = sehr gut
1,51 - 2,50 = gut
2,51 - 3,50 = befriedigend
3,51 - 4,50 = ausreichend




Die Leistungen in den einzelnen Fachern wurden wie folgt beurteilt:”

Leistungen in den Pflichtfachern

*) Abschlussprifungsfach



Bemerkungen®®

-/-
Ort, Datum

Schulleitung (Siegel) Vorsitzendes Mitglied des Priifungsausschusses™®
(Vor- und Familienname, Amtsbezeichnung) (Vor- und Familienname, Amtsbezeichnung)

Notenstufen: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = befriedigend, 4 = ausreichend, 5 = mangelhaft, 6 = ungeniigend




' Gdf. ist ,als andere Bewerberin“ oder ,als anderer Bewerber oder eine sonstige von der Schule zu wahlende Bezeichnung einzufiigen.

2 Vor- und Familienname erganzen.

3 Ggf. streichen.

4Nichtzutreffendes streichen.

® Hier ist die jeweilige Berufsbezeichnung gem. Anlage 1 FSO aufzunehmen.

8 Ggf. streichen; nur aufnehmen, wenn die bayerische Berufsbezeichnung von der Rahmenvereinbarung abweicht.

"Die Facher sind zeilenweise in der Reihenfolge der Stundentafel aufzunehmen. Die Leistungen werden in arabischen Ziffern angegeben.
Facher der Abschlussprifung sind mit *) zu kennzeichnen.

8 Eine allgemeine Beurteilung nach Art. 54 Abs. 4 Satz 3 BayEUG wird nicht aufgenommen.

9 Ggf. Vermerk gem. § 36 Abs. 7 Satz 2 BaySchO.

' Nur wenn das vorsitzende Mitglied des Priifungsausschusses nicht die Schulleitung ist.



	Anlage VI.3.1: Abschlusszeugnis (soweit nicht Anlagen VI.3.2 bis VI.3.4 einschlägig)



